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Für Arbeitsschützer ist die Gefähr-
dungsbeurteilung seit 1996 tägliches 
Brot, für Gefahrgutbeauftragte 

kommt dieser Begriff nach und nach über 
die eine oder andere Gefahrgutbestim-
mung nun ebenfalls auf den Tisch. Dies 
ist in mehrfacher Hinsicht sinnvoll.
 Ű Das Gefahrguthandling ist natürlich 
ebenso wie viele andere Tätigkeiten 
auch mit Gefahren verbunden, die im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
seit 1996 bewertet werden müssen.

 Ű Auch im Gefahrgutrecht gibt es eine 
Vielzahl von unbestimmten Begriffen 
und allgemeinen Formulierungen, die 
nur im Rahmen einer Gefährdungsbe-
urteilung konkret bewertet werden 
können, damit dann die richtigen Maß-
nahmen eingeleitet werden können.

 Ű Ganz konkret wird auf den arbeits-
schutzrechtlichen Begriff „Gefähr-
dungsbeurteilung“ in der RSEB hinge-

wiesen: „Die Sondervorschriften nach 
Abschnitt 5.5.3 ADR sollen nur dann 
Anwendung finden, wenn eine tatsäch-
liche Erstickungsgefahr in Fahrzeugen, 

Wagen oder Großcontainern besteht. 
Soweit in Umsetzung arbeitsschutz-
rechtlicher Vorschriften Bewertungen 
der Gefährdung durch die Verwendung 
von Stoffen zur Kühlung oder Konditi-
onierung bei der Beförderung vorliegen, 
können diese berücksichtigt werden. 
Hierzu können Grenzwerte und Beur-
teilungskriterien über die Internetseiten 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) unter 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de/de/
gefaehrdungsfaktoren/arbeitsumge-
bungsbedingungen/ertrinken/grenz-
werte abgerufen werden.“

 Ű Allgemeine Forderungen müssen kon-
kretisiert werden. Beispielsweise heißt 
es bezüglich der notwendigen Schutz-
ausrüstung in der RSEB zu Abschnitt 

8.1.5 ADR: „Die nach den neuen schrift-
lichen Weisungen mitgeführte Ausrüs-
tung muss dem Schutzziel entsprechend 
geeignet sein.“ So müssen die richtigen 
Schutzhandschuhe im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung ausgewählt wer-
den.

Die Basismatrix (siehe Kasten), wie diese 
von Berufsgenossenschaft und Gewerbe-
aufsicht/Ämter für Arbeitsschutz allge-
mein anerkannt wird, besteht aus circa 70 
Oberbegriffen. Damit kann man schnell 
einen Überblick bekommen, an welche 
Gefährdungen generell gedacht werden 
muss. Aufgrund von Gefährdungen müs-
sen dann die TOP-Maßnahmen ermittelt 
werden.
T = Technische Maßnahmen
O = Organisatorische Maßnahmen
P = Persönliche Maßnahmen. 
Der Unternehmer ist für die Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung ver-
antwortlich, kann und sollte sich dabei 
aber helfen lassen. Hauptsächlich sind da 
natürlich die Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit gefordert, aber auch der Gefahr-
gutbeauftragte kann da sehr gut mitwir-
ken.

Wolfgang Spohr
Gefahrgutexperte, Poing bei München

Die Arbeitsschutzfachkraft und 
der Gefahrgutbeauftragte sollten 
sich an einen Tisch setzen.

Ein 21-seitiges Muster einer 
Gefährdungsbeurteilung steht unter 
www.gefahrgut-online.de in der Rubrik 
Arbeitssicherheit als Download zur 
Verfügung. 

Leserservice

Besser beurteilen
GRENZWERTE Gefährdungsbeurteilungen haben Auswirkungen auf die 
Gefahrgutorganisation. Warum und wie man sie einsetzen sollte.

Richtig ausrechnen: 
Grenzwerte beim  

Einsatz von Trockeneis. 
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BKF-AZUBIS AUFGEPASST!
Am 23.01.2014 startet der erste große Azubiwettbewerb für Berufskraftfahrer 
im Güterverkehr. Stell dein Wissen unter Beweis und beantworte vier Monate 
lang je zehn Fragen rund um deine Bkf-Ausbildung. Auf die Gewinner warten 
Geldpreise im Gesamtwert von 6.000 E. 

JETZT MITMACHEN: WWW.BEST-BKF.DE
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